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Kreis Lippe 
 
365 Bekanntmachung der Entscheidung über die 

Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - ) für 
die wesentliche Änderung einer Biogasanlage. 

 
Die Bioenergie Boberg GmbH & Co. KG, Pillenbrucher 
Straße 22 in 32108 Bad Salzuflen, beantragt die Genehmi-
gung gemäß § 16 des Bundes- Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) zur wesentlichen Änderung  einer Anlage zur 
biologischen Behandlung von Gülle, soweit die Behandlung 
ausschließlich zur Verwertung durch anerobe Vergärung 
(Biogaserzeugung) erfolgt, auf dem Grundstück in 32108 
Bad Salzuflen, Pillenbrucher Straße 22, Gemarkung Wüs-
ten, Flur 10, Flurstück 143 
 
Der vorgelegte Antrag beinhaltet die Erhöhung der Feue-
rungswärmeleistung von bisher 1410 kW auf 3100 kW 
durch die Errichtung und den Betrieb von zwei zusätzlichen 
BHKW`s sowie die Aufstellung eines Betriebscontainers. 
Die Anlage ist im Anhang 1 des UVPG (Liste der UVP- 
pflichtigen Vorhaben)  unter der Ziffer  1.2.2.2 als Anlagen 
genannt, für die im Rahmen einer standortbezogenen Vor-
prüfung des Einzelfalls nach § 3c Abs. 1 Satz 2 des UVPG 
zu prüfen ist, ob durch die Änderung erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach § 12 
UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde festgestellt 
und entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 2 
des UVPG genannten Schutzkriterien zum Standort des 
Vorhabens nicht zu erwarten sind. Die Feststellung ist 
selbstständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a des UVPG der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
Dieser Text ist auch auf der Internetseite des Kreis Lippe 
unter:  
Natur und Umwelt > Immissionsschutz > Amtliche Be-
kanntmachungen abrufbar. 
 
Kreisverwaltung Lippe 
Der Landrat 
 
Detmold, den 25.07.2014 
 
 
Im Auftrag 
gez. Meinert 

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
366 Bekanntmachung der Entscheidung über die 

Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (allgemeine Vorprüfung des Einzelfal-
les nach § 3c des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung - UVPG - ) für die Än-
derung und den geänderten Betrieb einer 
Kompostierungs- und Vergärungsanlage zur 
biologischen Behandlung von nicht gefährli-
chen Abfällen in 32657 Lemgo, Gemarkung 
Lemgo, Flur 11, Flurstück 32. 

 
Immissionsschutz 
 
Die Firma Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH, 
32657 Lemgo, Am Alten Fluß 8, beantragt die Genehmi-
gung gemäß §§ 4/16/19 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Änderung 
und den geänderten Betrieb der Kompostierungs- und Ver-
gärungsanlage an dem Standort in 32657 Lemgo, Zum 
Kompostwerk 200. Der Antrag beinhaltet im Wesentlichen 
die Änderung der Lüftung/Abluftreinigung sowie der Gas-
verwertung durch die Errichtung von zwei neuen BHKW-
Modulen mit einer höheren Leistung. 
 
Die Kompostierungs- und Vergärungsanlage ist in der An-
lage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG un-
ter der Nr. 8.4.1.1 Spalte 2 als Anlage genannt, für die im 
Rahmen einer allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach 
§ 3c Abs. 1 Satz 1 UVPG zu prüfen ist, ob nach den in der 
Anlage 2 UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die 
nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde festgestellt 
und entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 2 
des UVPG genannten Schutzkriterien nicht zu erwarten 
sind. Die Feststellung ist selbstständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a des UVPG der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
Dieser Text ist auch auf der Internetseite des Kreises Lippe 
unter: 
Natur und Umwelt � Immissionsschutz � Amtliche Be-
kanntmachungen abrufbar. 
 
Kreisverwaltung Lippe 
Der Landrat 
 
Detmold, den 15.07.2014 
 
 
Im Auftrag 
gez. Meyer 

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
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367 Änderung der „Öffentlich-rechtlichen Verein-

barung vom 29.07.2011 über die Übernahme 
der Schulträgerschaft für den Teilstandort Oer-
linghausen (ehemalige Fröbelschule) der Al-
bert-Schweitzer-Schule Lage durch die Stadt 
Lage“ 

 
Zwischen 

 
der Stadt Oerlinghausen 

- vertreten durch die Bürgermeisterin, Frau Dr. Ursula Her-
bort, 

und einen weiteren vertretungsberechtigten Beamten - 
 

und 
 

der Gemeinde Leopoldshöhe 
- vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Gerhard 

Schemmel, 
und einen weiteren vertretungsberechtigten Beamten - 

 
und 

 
der Stadt Lage 

- vertreten durch den 1. Beigeordneten, Herrn Thorsten 
Paulussen, 

und einen weiteren vertretungsberechtigten Beamten – 
 

wird folgende Vereinbarung geschlossen: 
 
Der § 5 der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 
29.07.2011 über die Übernahme der Schulträgerschaft für 
den Teilstandort Oerlinghausen (ehemalige Fröbelschule) 
der Albert-Schweitzer-Schule Lage durch die Stadt Lage 
wird durch folgende Fassung ersetzt: 
 

§ 5 
 

Laufzeit 
 
Die Vereinbarung beginnt am 01.08.2011 und endet am 
31.07.2014, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 
Für die Stadt Oerlinghausen  
Oerlinghausen, den 22.07.2014 
 
_________________  _________________ 
Dr. Ursula Herbort  Jörg Düning-Gast 
 
Für die Gemeinde Leopoldshöhe 
Leopoldshöhe, den 22.07.2014 
 
_________________  _________________ 
Gerhard Schemmel  Hans-Jürgen Lange 
 
Für die Stadt Lage 
Lage, den 22.07.2014 
 
_________________  _________________ 
Thorsten Paulussen  Wolfgang Prescher 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genehmigung 
 
Vorstehende Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung zwischen  

• der Stadt Oerlinghausen,  
• der Gemeinde Leopoldshöhe und  
• der Stadt Lage  

über die Übernahme der Schulträgerschaft für den Teil-
standort Oerlinghausen (ehemalige Fröbelschule) der 
Albert-Schweitzer-Schule Lage durch die Stadt Lage wird 
hiermit gemäß § 78 Abs. 8 des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) vom 
15.02.2005 in der aktuellen Fassung (GV. NRW.2013 S. 
618) in Verbindung mit  § 24 Abs. 2 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 in 
der aktuellen Fassung (GV. NRW. S. 380) im Einverneh-
men mit der Kommunalaufsicht des Kreises Lippe geneh-
migt. 
 
Detmold, den 29.07.2014  
Schulamt für den Kreis Lippe 
Im Auftrag 
 
Hörster 
 
Bekanntmachung 
 
Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung und die 
aufsichtsbehördliche Genehmigung vom heutigen Tage 
werden hiermit gem. § 24 Abs. 3 Satz 1 GkG öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Detmold, den 29.07.2014  
Schulamt für den Kreis Lippe 
Im Auftrag 
 
 
Hörster 

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
368 Bekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen über 

das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeich-
nis und die Erteilung von Wahlscheinen zur In-
tegrationsratswahl am 14. September 2014 

 
1. Das Wählerverzeichnis für den Wahlbezirk der Stadt 

Bad Salzuflen für die Integrationsratswahl wird in der 
Zeit vom  

 
25. August bis 29. August 2014, 

 
während der allgemeinen Öffnungszeiten, im Rathaus, 
Rudolph-Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuflen, Erd-
geschoss, Zimmer E 8, Bürgerberatung, für Wahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 
Auslegungszeiten: 
25. – 27.08.2014 8.00 bis 17.00 Uhr 
   (montags - mittwochs), 
28.08.2014  8.00 bis 17.30 Uhr 
   (donnerstags), 
29.08.2014   8.00 bis 17.00 Uhr 
   (freitags). 

 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegis-
ter ein Sperrvermerk gemäß des § 34 Abs. 6 des Mel-
degesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann während der oben genannten Zeit, 
spätestens am 29. August 2014 bis 17.00 Uhr, bei 
dem Bürgermeister der Stadt Bad Salzuflen, 32105 Bad 
Salzuflen, Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, Erdge-
schoss, Zimmer E 8, Bürgerberatung, Einspruch einle-
gen.  
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.  
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 24. August 
2014 eine Wahlbenachrichtigung.  
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.  
 
 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.  
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem 
Wahlbezirk durch Stimmabgabe oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter,  

 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter, 
 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Ver-
schulden die Einspruchsfrist gegen das Wäh-
lerverzeichnis (bis zum 29. August 2014) 
versäumt hat. 

 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl 

erst nach Ablauf der Antragsfrist oder der 
Einspruchsfrist entstanden ist, 
 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses 
zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt 
ist. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-

getragenen Wahlberechtigten bis zum 13. September 
2014, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschrei-
ben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentier-
bare elektronische Übermittlung gewahrt.  
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.  
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter Ziffer 5.2 Buchstaben a) 
bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 
Uhr, stellen.  
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 
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7. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

für die Integrationsratswahl 
 

1. den Wahlschein für die Integrationsratswahl 
(Gelb-Weiß). 

 
2. einen Stimmzettel (Recyclingweiß). 

 
3. den für Wahlen amtlichen grünen Stimmzettelum-

schlag. 
 

4. Einen Wegweiser für die Briefwahl 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die 
Stimmzettel, legt sie in den besonderen amtlichen 
Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unter-
zeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen 
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den be-
sonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahl-
brief dort spätestens am Wahltage bis 16:00 Uhr ein-
geht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland von DHL (früher Deutsche Bundespost) 
als Standardbrief ohne besondere Versendungsform 
unentgeltlich befördert. 
 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

 
Bad Salzuflen, den 28.07.2014 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
i.V. Oberweis 
Erster Beigeordneter 

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
369 Öffentliche Zustellung 
 
Die Gewerbesteuerbescheide vom 16.06.2014, die Zinsbe-
scheide zur Gewerbesteuer vom 16.06.2014 und die Be-
scheide über den Gewerbesteuermessbetrag vom 
16.06.2014, Kassenzeichen 1030287.00010, an Herrn 
Günter Sambale, geb. 14.11.1951 in Herringen, letzter be-
kannter Aufenthaltsort:  
In der Masch 45, 32584 Löhne  
 
werden hiermit gemäß § 10 des Landeszustellungsgeset-
zes (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) – in 
der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt.  
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten 
Person ist die Zustellung der Bescheide nicht möglich. Es 
ist daher die öffentliche Zustellung gemäß § 10 LZG NRW 
durchzuführen.  
Die Bescheide können bei der Stadt Bad Salzuflen, Ru-
dolph-Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuflen, Zimmer 
2.16, vom Betroffenen gegen Vorlage des Personalauswei-
ses abgeholt oder eingesehen werden.  
 
Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffentlichung 
im Kreisblatt Lippe als zugestellt.  
 
Bad Salzuflen, den 30.07.2014 
Der Bürgermeister 
 
Im Auftrag  
 
 
gez. Plöger 

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
 
 
 
370 Öffentliche Bekanntmachung; Wahlvorschläge 

für die Integrationsratswahl am 14.09.2014 
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Stadt Detmold 
 
371 Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung 
 
Errichtung „Volkshochschule Detmold-Lemgo“ (VHS 
Detmold-Lemgo) in der Rechtsform einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts zur gemeinsamen Aufgabenerfül-
lung und in gemeinsamer Trägerschaft (gemeinsames 
Kommunalunternehmen) der Stadt Detmold und der 
Alten Hansestadt Lemgo  
 
sowie 
 
Satzung zur Errichtung des gemeinsamen Kommunal-
unternehmens  
„Volkshochschule Detmold-Lemgo“ (VHS Detmold-
Lemgo) der Stadt Detmold und der Alten Hansestadt 
Lemgo 
 
Der Landrat des Kreises Lippe hat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde die Beschlüsse der Stadt Detmold 
und der Alten Hansestadt Lemgo zur Errichtung der VHS 
Detmold-Lemgo am 08.05.2014 genehmigt. Die Genehmi-
gung sowie die Satzung der Anstalt des öffentlichen Rechts 
sind im Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und 
Gemeinden vom 14.05.2014 (Ausgabe Nummer 20) veröf-
fentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung wird nach § 27 Abs. 5 S. 2 des 
Gesetzes für kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) hin-
gewiesen. 
 
Detmold, den 29.07.2014 
 
 
Rainer Heller  
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
372 Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung; 

hier: Änderungsvereinbarung zwischen der 
Stadt Bielefeld und der Stadt Detmold über die 
Errichtung einer Außenstelle des Abendgym-
nasiums der Stadt Bielefeld im Gebiet der 
Stadt Detmold 

 
Die 1. Änderungsvereinbarung zur öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung vom 19. Dezember 1980 über die Errichtung 
einer Außenstelle des Abendgymnasiums der Stadt Biele-
feld im Gebiet der Stadt Detmold zwischen der Stadt Biele-
feld und der Stadt Detmold sowie die Genehmigung der 
Bezirksregierung Detmold vom 01.07.2014 wurden in der 
Ausgabe des Amtsblattes für den Regierungsbezirk Det-
mold vom 07.Juli 2014 (Nr. 28) gemäß § 24 Abs. 3 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG9 
vom 01.10.1979 (GV.NRW S 621), zuletzt geändert durch 
Art. 3 Fünftes ÄndG vom 23. Oktober 2012 (GV:NRW 
S.474) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Auf diese Bekanntmachung wird gemäß § 24 Abs. 3 GkG 
i.V.m. § 17 der Hauptsatzung der Stadt Detmold hingewie-
sen. 
 
Detmold, den 29.07.2014 
 
 
Rainer Heller  
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
 
 
 
373 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-

lung gem. § 10 des Landeszustellungsgeset-
zes NRW vom 07. März 2006 (GV.NRW.2006 S. 
94) 

 
Herr     Ernst – Otto Hagel 
zuletzt wohnhaft   Diemelweg 7,  

34266 Niestetal 
ist unbekannt verzogen.  
 
Ihm ist ein Schriftstück bekannt zu geben.  
Da eine persönliche Zustellung nicht möglich ist, wird die 
Zustellung gem. § 10 VwZG öffentlich durchgeführt.  
 
Das Schriftstück (vom 07.08.2014, Az: 3.3) kann vom Emp-
fangsberechtigten beim Fachbereich 3, Hornsche Straße 
24, 2. OG, Zimmer 204 eingesehen bzw. abgeholt werden.  
 
Das Schriftstück gilt als öffentlich zugestellt, wenn seit dem 
Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei 
Wochen verstrichen sind (§ 10 Abs. 2 VwZG).  
 
Danach können Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste eintreten können.  
 
Im Auftrag 
 
 
(Reese)  

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
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Gemeinde Extertal 
 
374 Ordnungsbehördliche Verordnung über das 

Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonde-
rem Anlass vom 15.07.2014 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) 
vom 16. November 2006 (GV. NRW. S. 516) und der §§ 25 
ff. des Ordnungsbehördengesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528/SGV NRW S. 2060), 
in der zurzeit geltenden Fassung, wird von der Gemeinde 
Extertal als örtliche Ordnungsbehörde gemäß dem Be-
schluss des Rates der Gemeinde Extertal vom 10.07.2014 
für das Gebiet der Gemeinde Extertal folgende ordnungs-
behördliche Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen im Ortsteil Bösingfeld der Gemeinde Exter-
tal dürfen an folgenden Sonn- und Feiertagen geöffnet 
sein: 
 
1. am 31. August anlässlich des Extertaler Rathaus-

brunchs von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr; 
2. am 03. Oktober anlässlich des Brunnenfestes von 

12:00 Uhr bis 17:00 Uhr; 
3. am 30. November anlässlich des Weihnachtsmarktes 

von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 

§ 2 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort 
zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 

LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden. 

 
§ 3 

 
Die ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen in der Gemeinde Extertal vom 
11.04.2012 wird aufgehoben. 
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und sei-
ner Städte und Gemeinden – in Kraft. 
 
Gemeinde Extertal 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird 
hiermit verkündet. 
 
Extertal, den 15.07.2014 
 
(Hans Hoppenberg) 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d. der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde Extertal vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Extertal, den 15.07.2014 
 
 
(Hans Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
375 Förderung von Grundwasser aus den Sicker-

galerien „In der Mark“ durch die Stadt Horn-
Bad Meinberg 

 
Bekanntmachung 
 
Die Stadt Horn-Bad Meinberg, vertreten durch die Stadt-
werke Horn-Bad Meinberg hat gemäß §§ 8 u. 11 des Ge-
setzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz – WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. 2585) i. V. m. 
§§ 26 und 28, 143 – 149 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) vom 
25.06.1995 (GV NRW S. 926) – jeweils in der zurzeit gel-
tenden Fassung – die Bewilligung für das folgende Vorha-
ben beantragt: 
 
Entnahme von Grundwasser durch die Stadt Horn-Bad 
Meinberg, vertreten durch die Stadtwerke Horn-Bad Mein-
berg, aus drei bestehenden, miteinander verbundenen Si-
ckerfassungen,  
 

Gemarkung Horn 
 

Flur 20 
 

Flurstück 57, 58, 215 
 
in einer Menge bis zu  
 

400 m³/d 
 

65.000 m³/a, 
 
um es als Trink- und Brauchwasser zur Versorgung der 
Bevölkerung einzusetzen. 
 
Weitere Einzelheiten sind aus dem Antrag vom 10.09.2013 
und den dazu erstellten Unterlagen und Plänen ersichtlich. 
 
Die Antragsunterlagen können bei der 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2 (Verwaltungs-
neubau), Bürger-Service, Zimmer 2, 32805 Horn-Bad 
Meinberg  
 
während der Dienststunden innerhalb der Auslegungsfrist 
von einem Monat eingesehen werden.  
 
Die einmonatige Auslegungsfrist beginnt am 12.08.2014 
 
und endet mit Ablauf des 11.09.2014. 
 
Die Bekanntmachung und die Planunterlagen werden wäh-
rend der Auslegungsfrist auch auf der Homepage der Stadt 
Horn-Bad Meinberg (http://www.horn-badmeinberg.de) ver-
öffentlicht. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben und Stellungnahmen 
von Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG NRW 
(vgl. §§ 11 und 14 WHG, § 143 Abs. 1 LWG i. V. m. § 73 
Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV 
NRW S. 602)) – jeweils in der zurzeit geltenden Fassung – 
sind zur Vermeidung des Ausschlusses spätestens inner-
halb von zwei Wochen nach dem Ende der o. g.  

 
Auslegungsfrist schriftlich – möglichst in dreifacher Ausfer-
tigung – oder zur Niederschrift bei der 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg, Stadtwerke, Burgstraße 11, 
32805 Horn-Bad Meinberg 
 
zu erheben. 
 
Aus den Einwendungen muss die ladungsfähige Anschrift 
ersichtlich sein. Außerdem sollen die Einwendungen be-
gründet werden. 
Über die eingegangenen Einwendungen wird in einem 
noch festzusetzenden Termin mündlich verhandelt. Zu dem 
Erörterungstermin ergeht eine gesonderte Einladung. Hier-
zu weise ich darauf hin, dass bei Ausbleiben einer/s Betei-
ligten in dem Erörterungstermin auch ohne sie/ihn verhan-
delt werden kann. Verspätet erhobene Einwendungen blei-
ben unberücksichtigt. 
 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die 
Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, 
können von dem Erörterungstermin auch durch öffentliche 
Bekanntmachung benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 
Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 
Die Zustellung der Entscheidung über Einwendungen kann 
in solchen Fällen ebenfalls durch öffentliche Bekanntma-
chung erfolgen. 
 
Werden keine Einwendungen erhoben, erübrigt sich die 
Durchführung eines Erörterungstermins. 
 
Am 20.05.2014 wurde nach § 3c des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) entschieden, dass 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht stattfindet. Die 
Entscheidung wurde im Kreisblatt, dem Amtsblatt des Krei-
ses Lippe und seiner Städte und Gemeinden, Nr. 22 vom 
26.05.2014, der Öffentlichkeit bekannt gemacht. 
 
Az.: 4.3-66 38 20-8/25 
 
32756 Detmold, den 25.07.2014 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
FB 4 – Umwelt und Energie  
 
671.1 – Umweltverwaltung 
Im Auftrag 
 
Töws 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 148 
LWG/§73 Abs. 5 VwVfG NRW ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 01.08.2014 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
-Stadtwerke- 
 
 
Jüdith 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
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Gemeinde Kalletal 
 
376 Bekanntmachung 
 

 
Die Bezirksregierung Detmold hat für die Weser im nördli-
chen Fließabschnitt des Landes Nordrhein-Westfalen in 
den Kreisen Minden-Lübbecke, Herford sowie Lippe das 
Überschwemmungsgebiet neu ausgewiesen und plant die-
ses durch eine Rechtsverordnung festzusetzen. Diese 
Ausweisung soll die bisherige Festsetzung vom 11.12.1998 
ersetzen. 
 
In dem Festsetzungsverfahren ist eine Beteiligung der Öf-
fentlichkeit unter entsprechender Anwendung des § 73 
Abs. 2 bis 5 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG 
NRW) durchzuführen. Rechtsgrundlage für die Festsetzung 
ist § 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. V. m. § 112 Abs. 
1 Landeswassergesetz (LWG). 
 
In dem festgesetzten Überschwemmungsgebiet gelten die 
Verbots- und Genehmigungstatbestände sowie die sonsti-
gen Regelungen gem. § 78 WHG. 
 
Der Entwurf wird mit den zugehörigen Planunterlagen des 
Überschwemmungsgebietes bei der Gemeinde Kalletal, 
Technisches Rathaus, Fachbereich Planen und Bauen, 
Herforder Str. 11, 32689 Kalletal-Hohenhausen in der Zeit 
vom 26. August 2014 bis zum 25. September 2014 öf-
fentlich ausgelegt und kann dort während der Dienststun-
den eingesehen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, 
die Unterlagen im Internet, auf der Homepage der Bezirks-
regierung Detmold www.brdt.nrw.de unter Eingabe des 
Suchbegriffes „Überschwemmungsgebiete“ einzusehen. 
 
Einwendungen gegen die beabsichtigten Festsetzungen 
des oben genannten Überschwemmungsgebietes können 
bis 2 Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, d. h. 
bis einschließlich 09. Oktober 2014 bei der Gemeinde 
Kalletal, Der Bürgermeister, Rintelner Str. 3, 32689 Kalletal 
oder bei der Bezirksregierung Detmold, Leopoldstraße 15, 
32756 Detmold schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
werden. Die Einwendungen sind nach Möglichkeit zu be-
gründen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt vo-
raus, dass aus der Einwendung  zumindest der geltend 
gemachte Belang und die Art der befürchteten Beeinträch-
tigungen hervorgehen. Zudem muss die Einwendung den 
Namen und die vollständige Andresse der Einwenderin / 
des Einwenders enthalten und unterschrieben sein. Ein-
wendungen ohne diesen Mindestinhalt sind nicht zulässig. 
Einwendungen die per Email abgegeben werden, können 
gem. § 3a Abs. 2 Nr. 2 VwVfG NRW nur dann berücksich-
tigt werden, wenn diese der Versandart nach § 5 Abs. 5 
des De-Mail-Gesetzes entsprechen. 
 
Es wird gem. § 73 Abs. 4 Satz 4 VwVfG NRW ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass mit Ablauf der Einwendungsfrist 
alle Einwendungen ausgeschlossen sind, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 Satz 
3 VwVfG NRW). 
 
Kalletal, den 10.07.2014 
 
 
Andreas Karger 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
377 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 

Alten Hansestadt Lemgo  
 
Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo hat aufgrund des § 7 
Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 S. 2 Buchst. f der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV NRW, S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 
878), am 03.07.2014 mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl 
der Ratsmitglieder die folgende 3. Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung der Alten Hansestadt Lemgo vom 
26.10.2010 beschlossen: 
 
(Hinweis: 1. Änderungssatzung am 19.12.2011, 2. Ände-
rungssatzung am 15.04.2013) 
 
Artikel I 
 
§ 7 wird wie folgt geändert: 
 
1. Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 

Zur Bildung der Ortsausschüsse wird das Stadtgebiet in 
folgtende Ortschaften eingeteilt: 
 
Brake, Brüntorf/ Matorf-Kirchheide/ Welstorf, Entrup-
Leese, Hörstmar-Trophagen, Lieme, Lüerdissen ein-
schließlich Bereich Lemgo-Luherheide, Voßheide-
Wiembeck und Wahmbeck 
 
Die räumliche Abgrenzung der Bezirke ergibt sich aus 
der als Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil dieser 
Hauptsatzung ist. 

 
2. Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

In diesen Ortschaften werden Ortsausschüsse jeweils 
für die Dauer der Wahzeit des Rates wie folgt gebildet: 

 

Ortsaus-
schuss 

Stimmberech-
tigte  
Mitglieder 

davon Mindestanzahl  
der Ratsmitglieder 

Brake 13 2 
Brüntorf,  
Matorf-
Kirchheide, 
Welstorf 

13 2 

Entrup-
Leese 

13 2 

Hörstmar-
Trophagen 

11 2 

Lieme 13 2 
Lüerdissen 9 2 
Voßheide-
Wiembeck 

13 2 

Wahmbeck 11 2 
 
Für das Gebiet der ehemaligen Stadt Lemgo wird kein 
Ortsausschuss gebildet. 
 
 
 
 

 
Artikel II 
 
Die 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Alten 
Hansestadt Lemgo tritt mit dem Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die  
 
3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Alten 
Hansestadt Lemgo vom 29.07.2014 
 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV.NRW. S. 878), 
beim Zustandekommen dieser Satzung (ortsrechtlichen 
Bestimmung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, 29.07.2014 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
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378 Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung 
 
Errichtung „Volkshochschule Detmold-Lemgo“ (VHS 
Detmold-Lemgo) in der Rechtsform einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts zur gemeinsamen Aufgabenerfül-
lung und in gemeinsamer Trägerschaft (gemeinsames 
Kommunalunternehmen) der Stadt Detmold und der 
Alten Hansestadt Lemgo  
 
sowie 
 
Satzung zur Errichtung des gemeinsamen Kommunal-
unternehmens Errichtung „Volkshochschule Detmold-
Lemgo“ (VHS Detmold-Lemgo) der Stadt Detmold und 
der Alten Hansestadt Lemgo 
 
Der Landrat des Kreises Lippe hat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde die Beschlüsse der Stadt Detmold 
und der Alten Hansestadt Lemgo zur Errichtung der VHS 
Detmold-Lemgo am 08.05.2014 genehmigt. Die Genehmi-
gung sowie die Satzung der Anstalt des öffentlichen Rechts 
sind im Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und 
Gemeinden vom 14.05.2014 (Ausgabe Nummer 20) veröf-
fentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung wird nach § 27 Abs. 5 S. 2 GkG 
hingewiesen. 
 
Lemgo, 18.07.2014 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
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Stadt Lügde 
 
379 Absicht der Einziehung der Wegeparzelle in 

der Gemarkung Lügde, Flur 16, Flurstück 111 
(Krähenbrink) 

 
Die Stadt Lügde beabsichtigt, die Wegeparzelle der Ge-
markung Lügde,  Flur 16, Flurstück 111 einzuziehen. 
 
Die Einziehungsabsicht wird hiermit gem. § 7 Abs. 4 des 
Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 1995 (GV. NRW S. 1028) be-
kannt gemacht, um innerhalb von 3 Monaten Gelegenheit 
zu Einwendungen zu geben. 
 
Eine Karte, aus der die genaue Lage der einzuziehenden 
Teilfläche ersichtlich ist, kann im Ordnungsamt der Stadt 
Lügde, EG, Zimmer 1, Am Markt 1, 32676 Lügde, zu den 
üblichen Öffnungszeiten des Rathauses eingesehen wer-
den. 
 
Lügde, den 22.07.2014   
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Reker  

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
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Sparkasse Lemgo 
 
380 1. Sitzung des Sparkassenzweckverbandes 

des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuf-
len und Lemgo am Dienstag, 19. August 2014, 
15.00 Uhr 

 
Die 1. Sitzung des Sparkassenzweckverbandes 
des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lem-
go findet am 
 
Dienstag, 19. August 2014, 15.00 Uhr, 
im Sitzungsraum 406-409 der Sparkasse Lemgo, 
Mittelstraße 73-79, 32657 Lemgo, 
 
statt. 
 
Tagesordnung: 
 
TOP 1: Wahlen 
 
a) Wahl des vorsitzenden Mitgliedes der Zweckverbands-

versammlung 
b) Wahl der ersten Stellvertreterin oder des ersten Stell-

vertreters des vorsitzenden Mitgliedes der Zweckver-
bandsversammlung 

c) Wahl der zweiten Stellvertreterin oder des zweiten 
Stellvertreters des vorsitzenden Mitgliedes der Zweck-
verbandsversammlung 

d) Wahl des Schriftführers für die Niederschriften der in 
der Zweckverbandsversammlung gefassten Beschlüsse 
sowie des stellvertretenden Schriftführers 

e) Wahl des Mitgliedes der Zweckverbandsversammlung, 
welches die über die Beschlüsse der Zweckverbands-
versammlung gefertigten Niederschriften mit unter-
zeichnet sowie des weiteren Mitgliedes in dieser Funk-
tion für den Verhinderungsfall 

f) Wahl des Verbandsvorstehers des Sparkassenzweck-
verbandes der Sparkasse Lemgo sowie zweier stellver-
tretender Verbandsvorsteher 

g) Wahl des vorsitzenden Mitgliedes des Verwaltungsrates 
der Sparkasse Lemgo 

h) Wahl der neun weiteren ordentlichen Mitglieder des 
Verwaltungsrates der Sparkasse Lemgo 

i) Wahl der neun stellvertretenden Mitglieder des Verwal-
tungsrates der Sparkasse Lemgo 

j) Wahl von fünf Dienstkräften zu ordentlichen Mitgliedern 
des Verwaltungsrates der Sparkasse Lemgo 

k) Wahl von fünf weiteren Dienstkräften zu stellvertreten-
den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Sparkasse 
Lemgo 

l) Wahl der ersten Stellvertreterin oder des ersten Stell-
vertreters für das vorsitzende Mitglied des Verwaltungs-
rates der Sparkasse Lemgo 

m) Wahl der zweiten Stellvertreterin oder des zweiten 
Stellvertreters für das vorsitzende Mitglied des Verwal-
tungsrates der Sparkasse Lemgo 

n) Wahl des Hauptverwaltungsbeamten eines Zweckver-
bandsmitgliedes zum Beanstandungsbeamten sowie 
Wahl des Hauptverwaltungsbeamten eines Zweckver-

bandsmitgliedes zum stellvertretenden Beanstan-
dungsbeamten 

o) Wahl der Mitglieder für die Verbandsversammlungen 
des SVWL sowie deren Stellvertreter 

 
 
 
 
TOP 2: Verpflichtung der Mitglieder der Zweckverbands-

versammlung zur Verschwiegenheit sowie Beleh-
rung über die Ausschließungsgründe 

 
TOP 3: Informationen zu den Aufgaben der Zweckver-

bandsversammlung 
 
TOP 4: Grundsätzliche Informationen zur Sparkasse 

Lemgo 
 
TOP 5: Verschiedenes 
 
Lemgo, 1. August 2014 
 
 
Rolf Schnülle 
Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung 

Kr.Bl.Lippe 11.08.2014 
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